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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

 

Geschäftszahl: BMBWF-10.000/0161-Präs/9/2019  

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 122/J-NR/2019 betreffend „Entwicklung der 

Personalsituation in den Kabinetten unter Bundeskanzlerin Bierlein?", die die Abg. Philip 

Kucher, Kolleginnen und Kollegen am 13. November 2019 an mich richteten, wird wie folgt 

beantwortet: 

Zu Fragen 1 und 2: 

 Wie viele MitarbeiterInnen waren zum Stichtag 31. Oktober 2019 – inklusive allfälliger 

Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc. - in Ihrem Kabinett insgesamt beschäftigt (bitte um 

detaillierte Aufschlüsselung jeweils nach Name, Funktion und Summe der Beschäftigten im 

Kabinett)? 

 Wie viele Personen waren zum Stichtag 31. Oktober 2019 - inklusive allfälliger 

Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc. - in Ihrem Kabinett als Sekretariats-, Kanzlei und 

Schreibkräfte, KraftfahrerInnen bzw. als sonstige Hilfskräfte beschäftigt (bitte um 

detaillierte Aufschlüsselung jeweils nach Monat, Funktion und Gesamtsumme der als 

Sekretariats-, Kanzlei und Schreibkräfte, Kraftfahrerinnen bzw. als sonstige Hilfskräfte im 

damaligen Kabinett zum genannten Zeitpunkt Beschäftigten)? 

Zum Stichtag 31. Oktober 2019 wurden folgende Referentinnen und Referenten im Kabinett 

der Frau Bundesministerin (in alphabetischer Reihenfolge) beschäftigt, davon wurden drei 

Referentinnen und Referenten mehrfach verwendet: 

Name Funktion 

Mag.a Dr.in Sandra ALLMAYER, MA MBA Fachreferentin Kabinett 

Dr. Markus BENESCH Kabinettschef 
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Mag.a Anna BERAN Fachreferentin Kabinett 

Mag. Maximilian RICHTER Stv. Kabinettschef und Fachreferent Kabinett 

Mag. Hubertus SCHMID-SCHMIDSFELDEN Fachreferent Kabinett 

Dr.in Alina SCHMIDT, MA MA Fachreferentin Kabinett 

Peter SCHWEINBERGER LL.M. Fachreferent Kabinett 

Mag.a Annette WEBER Presse und Kommunikation 

Weiters waren zum Stichtag 31. Oktober 2019 vier sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Kabinett als Sekretariatskräfte/Assistenzen/Hilfskräfte beschäftigt, davon wurden keine 

sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrfach verwendet. 

Zu Fragen 3 und 4: 

 Wie hoch war - inklusive allfälliger Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc. – die 

Gesamtsumme der Personalkosten inklusive Sekretariats-, Kanzlei und Schreibkräfte, 

KraftfahrerInnen bzw. sonstiger Hilfskräfte in Ihrem Kabinett von Ihrem Amtsantritt bis zum 

Stichtag 31. Oktober 2019 (bitte um Nennung der exakten, vollständigen Summe 

einschließlich Überstunden, Prämien, Spesen- und Reisekosten, Prämien oder sonstige 

außertourliche Zahlungen sowie eventuell anfallende weitere Personalkosten)? 

 Wie hoch ist daher die durchschnittliche monatliche Gesamtsumme der Personalkosten - 

inklusive allfälliger Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc. - inklusive Sekretariats-, Kanzlei 

und Schreibkräfte, KraftfahrerInnen bzw. sonstiger Hilfskräfte in Ihrem Kabinett seit Ihrem 

Amtsantritt bis zum Stichtag 31. Oktober 2019 (bitte um Nennung der exakten, 

vollständigen durchschnittlichen Summe einschließlich Überstunden, Prämien, Spesen- und 

Reisekosten oder sonstiger außertourlicher Zahlungen sowie eventuell anfallender weiterer 

Personalkosten)? 

Hinsichtlich der aus der Beschäftigung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kabinetts 

im Zeitraum vom 4. Juni 2019 bis zum 17. Juli 2019 entstandenen Personalkosten wird auf die 

Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage Nr. 3959/J-NR/2019 verwiesen. 

Im Zeitraum 18. Juli 2019 bis 31. Oktober 2019 sind aus der Beschäftigung aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kabinetts entsprechende Personalkosten (inkl. 

Dienstgeber-Anteile sowie anteiliger Sonderzahlungen), soweit abgerechnet, in Höhe von 

EUR 289.208,59 entstanden. Ergänzend wird dazu bemerkt, dass die vorstehend genannten 

Kosten im Lichte des Ausscheidens von insgesamt vier Kabinettsreferentinnen und 

-referenten und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Kabinett zu sehen 

sind. In allen genannten Positionen enthalten sind auch jene Leistungen, die (in 

Zusammenhang mit der allfälligen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen) aufgrund 

dienstrechtlicher, besoldungsrechtlicher, arbeitsrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher 

Verpflichtungen angefallen sind. 

2 von 3 75/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



3 von 3 

Zu Frage 5: 

 Wie hoch wären die gesamten Personalkosten 2020 - inklusive allfälliger Dienstzuteilungen 

für Projektarbeit etc. - die Gesamtsumme der Personalkosten inklusive Sekretariats-, 

Kanzlei und Schreibkräfte, Kraftfahrerinnen bzw. sonstiger Hilfskräfte - gegeben der 

derzeitigen Personalstruktur? (bitte um Nennung der exakten, vollständigen Jahressumme 

einschließlich Überstunden, Prämien, Spesen- und Reisekosten, Prämien oder sonstiger 

außertourlicher Zahlungen sowie eventuell weiterer anfallender Personalkosten) 

Es darf zum einen darauf hingewiesen werden, dass sich die Personalkosten aus 

verschiedenen Parametern, wie beispielsweise der Größe des Kabinetts und der Funktion der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kabinett, ergeben, und zum anderen darauf, dass die 

derzeitige Personalstruktur in den Kabinetten wesentlich durch die besondere 

Aufgabenstellung der gegenwärtigen Bundesregierung, die notwendigen 

Verwaltungsgeschäfte zu führen, bedingt und daher nur schwer vergleichbar ist. Es wird 

daher um Verständnis ersucht, dass seriöserweise von der Angabe einer exakten, 

vollständigen Jahressumme im Sinne der Fragestellung für das kommende Jahr 2020 

abgesehen wird. 

Wien, 23. Dezember 2019 

Die Bundesministerin: 

 

 

 

 

Mag.a Dr.in Iris Rauskala eh. 
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